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19) Bekanntmachung deS Amts
Brake vom 14. Zuni , xudl . am
2. Juli 1828.

Der vor mehrern Jahren im hiesigenW-ed-rherstel-
Fleoken eingerichtete und nach und nach eim Umg des Wo¬
gegangene Wochen- Markt soll mit Geneh- ^ E ^ r»
mkgung Herzoglicher Regierung wieder herge-

. stellt werden. Die Gebühren des Marktvogts,
welche bisher dem Auskommen des Markts
hauptsächlich im Wege standen, sind ganz
abgeschajfr. Die Geschäfte des Marktvogts
sind den hierfelbst stationirten Polizey- Cvr-
porälen übertragen. Die Herrschaftliche
Wage ist jetzt in dem neuen Wagehaufe aus
der Kaye eingerichtet. Der hiesige Wochen¬
markt wird wie früher an einem jeden Sonn-
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